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Insgesamt bot Westerheim II eine sehenswerte Leistung und 
rangiert nun auf dem dritten Platz der Tabelle.
Für den SVW II spielten: Fabian Ramminger, Luis Uhlmann, 
Lorenz Moser, Julian Ramminger, Stephan Goll, Hasan Sim-
sek, Mike Baumeister, Leon Gansloser, Fridolin von Nathu-
sius, Luis Naujoks, Andy Kolb, Max Häberle, Erik Weber, 
Sinan Simsek und Lukas Baumgärtner

VdK
Ortsverband Wiesensteig

Die Mitteilungen des VdK finden Sie bei der Stadt Wiesen-
steig unter Mitteilungen der Vereine.

Freiwillige Feuerwehr
Hohenstadt

Einsatzabteilung 
Am Montag, 5. Oktober 2020, findet um 20.00 Uhr eine 
Übung der Gruppe 1 statt.

Kommandant J. Götz

Rauchmelder retten Leben

Gemeinde Mühlhausen i.T.
Jubilare

30. September
Hasso Oswald, Filsweg 4, 70 Jahre
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute!

Amtliche Mitteilungen

Sammel- und Abfuhrtermine 2020

Müllabfuhr Eselhöfe und Mühlhausen i.T.
Freitag, 9. Oktober 2020, ab 6.00 Uhr
(14-tägliche mit 4-wöchentlicher Abfuhr)
Freitag, 23. Oktober 2020, ab 6.00 Uhr
(14-tägliche Abfuhr)

Gelber Sack Mühlhausen i.T.
Montag, 12. Oktober 2020

Gelber Sack Eselhöfe
Mittwoch, 14. Oktober 2020

Bioabfall Eselhöfe und Mühlhausen i.T.
wöchentlich mittwochs ab 6.00 Uhr 

Altpapiertonne Firma Fetzer
Dienstag, 13. Oktober 2020

Altpapiersammlung der Vereine
Derzeit kein Termin!

Problemmüll
Nächster Termin 2021!

Grünmüllmassesammlung 
Eselhöfe und Mühlhausen i.T.
Donnerstag, 15. Oktober 2020

Öffnungszeiten Grüngutplatz
in Gosbach (Krähensteige)

Seit 1.6.2020 gelten wieder die Sommeröffnungszeiten:

Juni - Oktober
Dienstag und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr

Um Ansammlungen von Personen an den Abladestellen zu 
vermeiden, gibt es Einlassregelungen für die Anlieferfahrzeu-
ge. Durch diese Sicherheitsmaßnahmen muss mit längeren 
Wartezeiten vor den Sammelstellen gerechnet werden.

Elektrogeräte
Zwei Bestellkarten finden sich auf der Rückseite vom Abfall-
Abc. Weitere „Grüne Karten“ sind auf dem Rathaus erhältlich.

Sperrmüll
nur auf Anforderung! Bestellschein für die Sperrmüllabfuhr 
liegt beim Jahresgebührenbescheid dabei. Bei Fragen der 
Bürger*innen zum Sperrmüll bitte direkt beim AWB Göppin-
gen melden, Tel. 07161 202888.

Wasserversorgung
Bei Störungen/Notfällen rufen Sie bitte 07335 9601-99.

Wertstoffhöfe
1. Gruibingen, auf dem Betriebsgelände der Firma Moll
 Im Boden 3
 freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr
2. Bad Ditzenbach-Gosbach im Gewerbegebiet „In der Au“
 mittwochs von 16.00 bis 18.30 Uhr
 freitags von 13.00 bis 18.00 Uhr
 samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr
3. Wiesensteig, beim städtischen Bauhof, Seestraße 26
 freitags von 12.30 bis 16.30 Uhr

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag - Freitag  7.30 - 12.00 Uhr
Montagnachmittag 14.00 - 18.00 Uhr

Zum gegenseitigen Schutz bitten wir Sie aber um vorherige 
telefonische Terminvereinbarung.
Außerdem bitten wir Sie, ausreichend Abstand einzuhalten 
sowie einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Tel. 07335 9601-0, Fax 07335 9601-25
E-Mail: gemeinde@muehlhausen-taele.de

Neuauflage des Bildbandes „Mühlhausen im 
Täle in alten und neuen Bildern“ 
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Auf dem Rathaus Mühlhausen i.T. ist es jetzt wieder mög-
lich, den o.g. Bildband in 2. Auflage zu erwerben.
Im Jahre 2011 wurde dieser Dank der umfangreichen Bemü-
hungen von Werner Mutschler im Rahmen der 1.150-Jahr-
Feier erstmalig angeboten und war schnell vergriffen. Auf-
grund der Nachfrage wurde der Bildband nun wieder limitiert 
aufgelegt und kann zum Preis von 14,00 € gekauft werden.

Ein Defibrillator kann Leben retten!
Im Foyer des Rathauses und der Gemeindehalle befindet 
sich ein öffentlich zugänglicher Defibrillator.

Gemeinderat Mühlhausen im Täle

Bericht über die öffentliche Gemeinderatssitzung
vom 28. September 2020
Herr Bürgermeister Bernd Schaefer begrüßte die anwesen-
den Mitglieder des Gemeinderats und die Geschäftsführe-
rin des Gemeindeverwaltungsverbands „Oberes Filstal“ Frau 
Maike Flinspach, Frau Scheiffele von der Presse sowie Herrn 
Eisele von Büro Geitz & Partner und Herrn Christian Rauch 
vom Ingenieurbüro GeoTeck. Ein Zuhörer verfolgte den Ver-
lauf der Sitzung.
Die Gemeinderatssitzung fand zwar wie gewohnt im Bürger-
saal statt, jedoch mussten die Hygiene- und Abstandsregeln 
aufgrund der gegebenen Schutzmaßnahmen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie berücksichtigt werden. Die 
Sitzordnung war deshalb großzügiger angeordnet.

TOP 01 - Bekanntgabe der Niederschrift zur öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 27. Juli 2020
Die Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 27. Juli 2020 
wurde bekanntgegeben und vom Gremium bestätigt.

TOP 02 - Filspromenade- weiterer Abschnitt
Die Umsetzung der weiteren Planungsabschnitte zur Filspro-
menade war durch Beschluss des Gemeinderats vergange-
nen Jahres vorläufig zurückgestellt worden. Hintergrund war 
ein erneuter Planungsbedarf um die Realisierung des weite-
ren Bauabschnitts zu prüfen und Maßnahmen zu optimieren.
In seiner Sitzung des Gemeinderats vom 25. November 2019 
hatte der Gemeinderat das Planungsbüro Geitz& Partner 
damit beauftragt, die Pläne zu überarbeiten. Dies ist in der 
Zwischenzeit geschehen. Zu diesem Tagesordnungspunkt 
wurde der aktuelle Sachstand vorgestellt und das weitere 
Vorgehen besprochen.
Es betrifft das Projekt Filspromenade- 2. Bauabschnitt - mit 
der naturnahen Umgestaltung des Bereichs zwischen der 
Brücke Kirchstraße bis zur Brücke Brühlstraße. Der Vertreter 
des Planungsbüros Geitz & Partner, Herr Hans Eisele, war 
zur Sitzung anwesend und stellte die Planung vor.
Die grundsätzliche Planung sieht vor, die Fils naturnah und 
ökologisch zu gestalten sowie auch erlebbarer zumachen. 
Im Vordergrund steht die ökologische Aufwertung, wie z.B. 
die naturnahe Ausbildung der Uferbereiche und die gewäs-
serökologische Durchgängigkeit. Sofern im Zusammenhang 
der Maßnahme auch der Hochwasserschutz mitverbessert 
werden kann, wird man diese Gelegenheit dazu nutzen. 
Dies geschieht schon alleine dadurch, dass zusätzliches 
Rückstauvolumen im Bereich hinter der Brücke Brühlstraße 
vorgesehen ist.
Die wesentlichsten Aspekte der Maßnahmen sind: 
•	Über die gesamte Projektstrecke wird das Profil der Fils 
aufgeweitet; hierzu werden die Bestandsgehölze gerodet, 
die Blockstein- und Trockenmauern ausgebaut und die 
Ufer abgeflacht. Dadurch wird der Abstand rechtsufrig zur 
Scheune verringert.

•	Rechtsufrig werden fast ausschließlich Lebendbauweisen 
als Ufersicherung eingesetzt: angrenzend an den Hof bis 
zur Geländeoberkante eine Sicherung mit begrünten Stein-
sätzen aus Blocksteinen, im Innenbogen mit einer Wei-
denwippe (2 bis 3 Lagen Lebendfaschinen), auf Höhe der 
Rampe mit einer begrünten Steinschüttung, unterstrom der 
Rampe mit einer Holzgrünschwelle in Kombinationen mit 

kleinen Buhnen und im Anschluss an das Brückenwiderla-
ger mit begrünten Steinsätzen. 

•	Ähnlich wie im Bestand wird rechtsufrig im Innenbogen 
eine Berme (Vorschüttung) mit Hochstauden und Röhricht 
entwickelt. 

•	Unterstrom der Scheune wird die Ufersicherung aus Block-
steinen überhöht eingebaut, sodass der Bereich nach der 
Scheune auch besser vor Hochwasser geschützt ist. 

•	Linksufrig oberstrom der Schwelle (Wehr) wird die Gewäs-
serstruktur durch eine schmale Berme verbessert. Ergän-
zend werden kleine Buhnen eingebaut, um die Strömung 
von der Mauer weg zu lenken. Dadurch wird auch der 
Mauerfuß gegen Auskolkungen geschützt. 

•	Die vorhandene Betonmauer zwischen Mühle und Brü-
cke Kirchstraße wird oberflächlich aufgewertet (Schadstel-
len ausgebessert, Oberfläche gestrahlt). Das vorhandene 
Geländer weist Schäden auf, und wird durch ein neues 
Geländer ersetzt. 

•	Der Höhenversatz nach der Schwelle wird mit einer Stör-
steinrampe, einschließlich Niedrigwasserrinne und Nach-
kolk, abgefangen. Die Schwelle wird mittig mit einem 
Schlitz versehen, um das Wasser gebündelt in die Nied-
rigwasserrinne abzuführen. Der Balken (Steg) über die Fils 
wird ausgebaut. 

•	Linksufrig nach dem Mühlrad entsteht mit Hilfe eines be-
tonierten Blocksteinsatzes ein balkonartiger Aufenthaltsbe-
reich. Die Mauer setzt sich bis zur Brücke fort, auf einer 
Berme am Fuß steht eine Baumreihe. Aufgrund des Hö-
henunterschiedes zum Bach ist ein Geländer erforderlich. 
Der Auslauf der Mühle muss im Zuge der neuen Mauer 
auch neu gebaut werden. 

•	Die Promenade endet an einem zweiten Aufenthaltsbereich. 
Hier gelangt man über eine Rampe auf das „Vorland“. Auf 
dieser tiefer liegenden Ebene wird die Fils durch einen fla-
chen Uferbereich, Sitz- und Trittsteine, Findlinge und wei-
tere Strukturen erlebbar gemacht und lädt zum Entdecken 
ein. Zum Ausruhen steht eine Bank bereit. 

•	Im Gewässer werden gezielt zur Verbesserung der Strö-
mungs- und Substratvielfalt Störsteine und Hufeiseninseln 
in die Sohle eingebracht. 

In der nun vorgestellten Planung sind einige bisher geplante 
Maßnahmen entfallen. Dies kommt der Gemeinde mit Kos-
teneinsparungen zugute. 
Allerdings ist in anderen Bereichen mit Kostensteigerungen 
zu rechnen. Zudem sind in der aktuellen Planung Positionen 
aufgeführt, die bisher nicht berücksichtigt waren. Dement-
sprechend sind in der Summe deutliche Mehrkosten zu 
erkennen. Insgesamt wird das Projekt ca. 85.000 Euro teurer 
als noch 2016 geplant.
Die Arbeiten zur Umsetzung des weiteren Abschnitts der 
Filspromenade hat auch Auswirkung auf einen Teil des Fils-
wegs. Dies betrifft insbesondere vorhandene Telekommuni-
kationsleitungen, Stromleitungen, Kanal- und Wasserversor-
gung.
Im Zuge der Planungen zur Filspromenade wurden diese As-
pekte mit untersucht und geprüft, in wie weit die genannten 
Ver- und Entsorgungsleitungen beeinträchtigt werden könnten.
•	Telekommunikations- und Stromleitungen
 Diese Leitungen liegen im Böschungsbereich und müssen 
vor den Arbeiten am Böschungsufer auf die andere Sei-
te des Filswegs verlegt werden. Diese Arbeiten müssen 
bei einer notwendigen Umlegung durch die Leitungsträ-
ger verlegt werden. Die hierzu notwendigen Kosten haben 
dementsprechend die Leitungsträger zu tragen bzw. die 
Arbeiten selbst zu beauftragen. Hierzu finden bei jeder 
Baumaßnahme gemeinsame Gespräche mit den Leitungs-
trägern statt.

•	Kanal
 Der Kanal weist nachweislich viele Schäden auf und wird 
die Arbeiten für die Filspromenade vermutlich nicht ohne 
weitere Schäden überstehen. Es wird deshalb empfohlen, 
die westliche Kanalhaltung entlang der Fils zu erneuern. 
Eine Auswechslung empfiehlt sich außerdem aufgrund der 
geringen Tiefe von weniger als 2,0 m. Die Kosten hierzu 
werden auf ca. 21.000 Euro netto geschätzt.
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•	Wasserversorgung
 Im Bereich der Wasserversorgung gibt es in diesem Be-
reich momentan keine Probleme. Die Leitungen (Ende der 
50er- und Anfang der 60er-Jahre) sind aktuell in funk-
tionsfähigem Zustand. Allerdings ist zu vermuten, dass 
die Leitungen aufgrund des altersbedingten verwendeten 
Materials die Arbeiten im Bereich des Filswegs auch nicht 
schadlos überstehen werden. Insbesondere Rüttel- und 
Verdichtungsarbeiten in der Nähe der Versorgungsleitungen 
könnten im Nachgang dazu führen, dass die Leitungen 
„brechen“ könnten und sich so Leitungsschäden erge-
ben. Herr Rauch bestätigte dies mit zwei Beispielen, dass 
nach Abschluss der Arbeiten ein halbes Jahr später die 
Rohrbrüche zu Tage traten und der neu aufgebrachte As-
phalt wieder geöffnet werden musste, um den Schaden 
zu beheben. Die Wasserleitung sollte also im östlichen 
Planungsbereich aufgrund des Leitungsmaterials vorsichts-
halber komplett erneuert werden, um dann das Risiko 
nachträglicher Schäden auszuschließen. Die Kosten hierzu 
werden auf ca. 26.000 Euro brutto geschätzt.

•	Straße
 Die verschiedenen Arbeiten im Straßenbereich erfordern 
eigentlich immer nur punktuelle und längliche streifenför-
mige Eingriffe. Damit wäre rein rechnerisch eine geringe 
Asphaltfläche nicht in den Maßnahmen inbegriffen. Damit 
kein „Streifenbild“ oder ein Flickenteppich mit wenigen 
„unsanierten“ Asphaltflächen entsteht, ist es sinnvoll, den 
kompletten Planungsbereich mit einer einheitlichen Gesam-
toberfläche zu asphaltieren.

Eine Kostenschätzung zu diesen Maßnahmen lag dem Gre-
mium vor. Allerdings werden diese Kosten nicht der „Fils-
promenade“ zugerechnet, sondern den jeweiligen Produkten 
„Wasserversorgung“, „Abwasserbeseitigung“ sowie „Straßen, 
Wege und Plätze“. Die Kosten werden in den Haushalt 2021 
eingeplant. Gemäß dem vorgesehenen Zeitplan wäre der 
nächste erforderliche Schritt die Ausschreibung der zur Um-
setzung notwendigen Arbeiten. Eine Ausschreibung würde 
der Haushaltsplanung 2021 vorgreifen, jedoch sind Großteile 
der dargestellten Kosten im Finanzplan der nächsten Jahre 
bereits sowieso schon vorgesehen. Die Finanzierung der 
Filspromenade sollte auf zwei Jahre verteilt werden und in 
den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zum Ansatz kommen. 
Dabei sind die Mehrkosten von 85.000 Euro mit zu berück-
sichtigen. Zu deren Kompensation sollte im Gegenzug eine 
Erhöhung der bereits zugesagten Fördermittel beantragt wer-
den. Auch eine Ko-Finanzierung durch die Region Stuttgart 
wäre denkbar. Innerhalb des Gremiums wurde über eine 
realistische Finanzierung beraten. Dabei wurde im Gremium 
auch über die Verschiebung verschiedener für 2021 geplante 
Vorhaben nachgedacht. So könnte z.B. die ab 2021 geplante 
Sanierung der Wasserkammern im Hochbehälter verschoben 
werden. Die hierfür eingeplanten Kosten von ca. 90.000 
Euro je Kammer könnten so vorerst für die Filspromenade 
verwendet werden.
Auch die Möglichkeit, das ganze Vorhaben überhaupt nicht 
zu realisieren wurde im Gremium erörtert. Dies ist aber nicht 
vertretbar, da der Abwasserkanal aufgrund seines schlechten 
Zustandes trotzdem erneuert werden müsste, gleich auch 
das Geländer entlang der Fils. Die Ziele des Gewässerent-
wicklungsplans, hier besonders die naturnahe Entwicklung, 
würden nicht erreicht, der Hochwasserschutz könnte nicht 
verbessert und die bereits bewilligten Fördermittel würden 
verfallen. Die bereits ausgegebenen Planungskosten liefen 
zudem nutzlos ins Leere.
Eine zeitliche Verzögerung wäre bei den einzuhaltenden Ein-
schränkungen aufgrund Natur- und Artenschutz wie z.B. 
Baumfällarbeiten, Schonzeiten für Fische sowie den vorbe-
reitenden Maßnahmen nicht sinnvoll, da die Maßnahme auch 
mit Blick auf die bereits bewilligten Zuschüsse abgerufen und 
zeitnah umgesetzt werden muss. Der Bewilligungsbescheid 
zu dieser Fördermaßnahme nach den Richtlinien Wasserwirt-
schaft datiert vom 5.9.2017. Der Verwendungsnachweis mit 
Abschluss der Maßnahme muss bald vorgelegt werden. Eine 
Verlängerung des Bewilligungszeitraums erfordert zumindest

einen Grundsatzbeschluss über das weitere Vorgehen und 
damit das ernsthafte Signal, die Maßnahme auch tatsächlich 
umzusetzen. 
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zu den Planungen, 
Begleitmaßnahmen, Kosten und dem Zeitplan zur Kenntnis. 
Mehrheitlich wurde der Umsetzung der Planung ab 2021 zu-
gestimmt. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, privatrechtliche 
Grundstücksangelegenheiten in der Zwischenzeit zu regeln 
und die Möglichkeit auf Erhöhung der Zuschüsse sowie eine 
zusätzliche Ko-Finanzierung zu prüfen. Die Ausführung wird 
nun durch das Büro Geitz & Partner konkretisiert und vor 
der anstehenden Ausschreibung nochmals abgestimmt. Die 
Kanalsanierung und der Austausch der Wasserleitung im Be-
reich des Planungsgebiets der Filspromenade sind nächstes 
Jahr ebenfalls mit vorgesehen.

TOP 03- Bauangelegenheiten
3.1. Bekanntgabe von erteilten Baugenehmigungen
•	Anbau für Baderweiterung, Buchstraße 24 
 Das Landratsamt Göppingen erteilte zu o.g. Bauvorhaben 
mit Schreiben vom 31. Juli 2020 die Baugenehmigung.

3.2. Bauangelegenheiten
•	Anbau von zwei Terrassenüberdachungen bei den Gebäu-
den Kohlhaustraße 26 und 26/1 - Stellungnahme zum 
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans

Die Bauherrschaft möchte an den Terrassen des Doppel-
hauses Kohlhaustraße 26 und 26/1 je eine Terrassenüber-
dachung errichten. Das Vorhaben ist dem Grunde nach 
gemäß § 50 LBO i.V.m. dem Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO 
verfahrensfrei. Es wird also keine förmliche Baugenehmigung 
benötigt. Das Anliegen wäre allerdings nur dann umfänglich 
verfahrensfrei, wenn keine anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften verletzt werden. 
Die Fläche der Terrassenüberdachungen ragen aber mit einer 
kleinen Teilfläche über das festgesetzte Baufenster hinaus. 
Das Baufenster ist eine Festsetzung aus dem z.Z. rechts-
gültigen Bebauungsplan „Kohlhau“, welcher im Bereich des 
Flst. 314/1 gilt. Deshalb benötigt die Bauherrschaft eine Be-
freiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Kohl-
hau“ (sog. AAB-Antrag nach § 56 LBO). 
Zu diesem Zweck stellte die Bauherrschaft solch einen Be-
freiungsantrag, über welchen das Bauamt des Landratsam-
tes Göppingen entscheidet. Die Gemeinde Mühlhausen i.T. 
kann hierzu eine Stellungnahme abgeben. Der Gemeinderat 
beschloss einstimmig, dem AAB-Antrag zuzustimmen.

TOP 04- Finanzzwischenbericht 2020
Der aktuelle Stand der Einnahmen und Ausgaben des Teil-
haushalts 1 im Ergebnishaushalt lässt auf ein eher neutrales 
bis positives Ergebnis schließen. Den Mehrausgaben stehen 
Minderausgaben gegenüber.
Für die Entwicklung der Finanzen am bedeutendsten ist die 
Entwicklung des Produkts 61.10.0000 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine Umlagen.
Die Einnahmen aus Gewerbesteuern liegen aktuell bei rund 
554.000 Euro. Die Gewerbesteuer unterliegt jedoch keiner 
kontinuierlichen Entwicklung, so dass der Stand der aktuel-
len Gewerbesteuer das ganze Jahr über schwankt und sich 
bis zum letzten Tag noch positiv oder negativ entwickeln 
kann. 
Nach der derzeitigen Prognose kann im Bereich des Teil-
haushalts 2 im Ergebnishaushalt mit einer Verbesserung von 
rund 30.000 Euro gerechnet werden. Dem Haushaltsplan 
2020 lag die Maisteuer-Schätzung mit den geschätzten Aus-
wirkungen durch die Corona-Pandemie zugrunde. Bund und 
Land haben nun angekündigt, dass es für die Ausfälle im 
Bereich der Gewerbesteuer Kompensationsleistungen von 
insgesamt 1,88 Mrd. Euro geben soll. Welchen Anteil die 
Gemeinde Mühlhausen i.T. erhält, kann aktuell noch nicht 
gesagt werden.
Im Finanzhaushalt sind bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
alle geplanten Maßnahmen umgesetzt bzw. abgerechnet. An-
bei ein Planvergleich der Ein- und Auszahlungen:
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THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Stand 11.9.2020)
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen

Bezeichnung
der Haushaltsstelle

vorläufiges 
Ergebnis

Planansatz 
2020

Abwei-
chung

Einnahmen

Grundsteuer A 6.464 € 6.700 € -236 €
Grundsteuer B 182.740 € 172.000 € 10.740 €
Gewerbesteuer 553.671 € 550.000 € 3.671 €
Gem.anteil an der  
Einkommensteuer

585.845 € 585.845 € 0 €

Gem.anteil an der  
Umsatzsteuer

214.440 € 214.440 € 0 €

Vergnügungssteuer 66.500 € 55.000 € 11.500 €
Hundesteuer 7.728 € 7.000 € 728 €
Zuweisungen im  
Fam.leistungsausgl.

43.711 € 43.711 € 0 €

Schlüsselzuweisungen 
vom Land

304.191 € 304.191 € 0 €

Sonstige allg. Zuweis- 
ungen v. Land

15.761 € 12.000 € 3.761 €

Gesamteinnahmen 1.981.050 € 1.950.887 € 30.163 €

Ausgaben

Gewerbesteuerumlage 48.735 € 48.735 € 0 €
Finanzausgleichsumlage 368.900 € 368.900 € 0 €
Kreisumlage 511.921 € 511.921 € 0 €
Umlage Verband  
Region Stuttgart

6.400 € 6.280 € 120 €

Gesamtausgaben 935.956 € 935.836 € 120 €

Gesamteinnahmen 1.981.050 € 1.950.887 € 30.163 €

Überschuss 1.045.094 € 1.015.051 € 30.043 €

Die Ratsmitglieder nahmen die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 05- Verlängerung der Option nach § 2 b
Umsatzsteuergesetz für die Gemeinde Mühlhausen im Täle, 
für den Forstbetrieb sowie für die Jagdgenossenschaft
Bis zum 31. Dezember 2016 galt die Gemeinde Mühlhausen 
im Täle nur im Bereich seiner Betriebe gewerblicher Art 
(BgA) als Unternehmer. 
Diese bisherigen Regelungen zur Unternehmereigenschaft 
wurden mit einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes auf-
gehoben. Die Gemeinde ist nun grundsätzlich immer dann 
Unternehmer, wenn sie eine Leistung gegen Entgelt erbringt 
(§ 2 Abs. 1 UStG). Daraus ergibt sich eine umfassende 
Steuerpflicht hinsichtlich der Abführung einer Umsatzsteuer.
Allerdings wurde zur Einschränkung dieser umfassenden 
Steuerpflicht ein neuer § 2b UStG eingeführt. Dieser besagt, 
dass die Unternehmereigenschaft nicht vorliegt, wenn die 
juristische Person des öffentlichen Rechts (jPöR) Tätigkeiten 
ausübt, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen 
und sofern sie nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 
führen. Erbringt die jPöR Leistungen auf privatrechtlicher 
Grundlage, so wird sie den privaten Wirtschaftsteilnehmern 
gleichgestellt und handelt als Unternehmer. Die jPöR wird in 
diesem Fall umsatzsteuerpflichtig.
Das Umsatzsteuergesetz hat jedoch die Möglichkeit einge-
räumt, auf Antrag das alte Umsatzsteuerrecht bis längstens 
31.12.2020 fortzuführen. Eine umfassende Steuerpflicht war 
zumindest in diesem Zeitraum nicht gegeben. Diesen An-
trag hat die Gemeinde zu damaliger Zeit noch vor dem 
31.12.2016 gestellt und wendet seither das alte Recht an. 
Am 5. Juni 2020 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Um-
setzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) zugestimmt. Be-

standteil des Corona-Steuerhilfegesetzes ist auch, dass die 
bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Abs. 22 
UStG bis zum 31.12.2022 verlängert wird. Damit wird die 
Anwendung der Neuregelung des § 2b UStG erst ab dem 
1. Januar 2023 verpflichtend. Die Option zur Verlängerung 
der Anwendbarkeit nach § 2b UStG muss allerdings erneut 
erklärt werden. 
Es sind aktuell keine Maßnahmen bekannt, für die die An-
wendung des neuen Umsatzsteuergesetzes so von Vorteil 
wäre, dass sich die daraus ergebenden Nachteile aufwiegen 
lassen.
Die Erklärung erfolgt auch für die Jagdgenossenschaft, des-
sen Vertreter der Gemeinderat in Funktion als Jagdvorstand 
ist sowie für die Anwendbarkeit bei Forstangelegenheiten, 
deren Erfüllung extern vergeben wurden.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Gemeinde 
Mühlhausen im Täle- vorbehaltlich eines etwaigen Widerrufs 
- für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführte 
Leistungen weiterhin § 2 Abs. 3 UStG anwendet. Dieser 
Beschluss gilt ebenso für die Jagdgenossenschaft sowie bei 
der Erfüllung von Forstangelegenheiten.

TOP 06- Bestellung einer weiteren Standesbeamtin 
Im Verbandsgebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes 
„Oberes Filstal“ haben sich die Mitgliedsgemeinden darauf 
verständigt, die Standesbeamtinnen der jeweils anderen Ge-
meinde auch in der eigenen Gemeinde zu bestellen. Dies 
insbesondere mit dem Grund der zu gewährleistenden ge-
genseitigen Vertretung bei Urlaub, Krankheit und anderen 
unabsehbaren Fällen.
Als weitere Standesbeamtin im Bereich des Gemeindever-
waltungsverbands „Oberes Filstal“ hat sich in der Zwischen-
zeit Frau Rebecca Rommel, Verwaltungsmitarbeiterin bei der 
Stadt Wiesensteig, qualifiziert.
Deshalb wurde vorgeschlagen, auch Frau Rebecca Rommel 
zur Standesbeamtin des Standesamtsbezirks Mühlhausen im 
Täle zu bestellen. Dem wurde einstimmig zugestimmt.
TOP 07 - Annahme einer Spende für die Jugendfeuerwehr
Die Gemeinde Mühlhausen im Täle erhielt eine Spende in 
Höhe von 100 Euro. Die Spende ist zweckgebunden und soll 
der Jugendfeuerwehr zugutekommen. 
Die Spende wurde dankend und zweckgebunden einstimmig 
angenommen.

TOP 08- Bekanntgaben 
•	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 bestätigt
 Mit Schreiben vom 14.8.2020 bestätigt das Landratsamt 
Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßig-
keit der Haushaltssatzung 2020. Die eingeplante Kreditauf-
nahme sowie die Höhe des Kassenkredits sind genehmigt. 

•	Satzungsänderung bei der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal
 Aufgrund des Gesellschafterbeschlusses auf seiner Gesell-
schafterversammlung der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal 
vom 16.7.2020 wurde beschlossen, dass die Sitzungen 
des Aufsichtsrates und die der Gesellschafterversammlung 
zukünftig elektronisch einberufen werden.

•	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region 
Schwäbische Alb am Mittwoch, 7. Oktober 2020

 Die bereits terminierte Verbandsversammlung vom 21. Ok-
tober 2020 muss auf 7. Oktober vorgezogen werden. Dies 
ist notwendig, um die terminlich abgestimmten Prozesse 
zur Vergabe der P+R-Anlage einhalten zu können.

 Tagesordnungspunkte werden dabei insbesondere die 
Bauschlüsse zur P+R-Anlage sein, die Feststellung der 
Jahresabschlüsse sowie bauplanungsrechtliche Beschlüsse 
für eine geplante direkte Zufahrt von der L 1230 an das 
Bahnhofsgelände.

•	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Landeswas-
serversorgung am Dienstag, 20. Oktober 2020

 Zu oben genanntem Datum findet die diesjährige Ver-
bandsversammlung des ZV LW statt. Die Gemeinde Mühl-
hausen im Täle wird dabei von BM Bernd Schaefer sowie 
GR Ulrich Schweizer vertreten.

•	Personalwechsel im Schulverband „Oberes Filstal“
 Herr Josef Buck, langjähriger Geschäftsführers des Schul-
verbands „Oberes Filstal“ wurde in der Gemeinde De-
ggingen vor kurzem verabschiedet. Aufgrund privater und 



34 Gemeinde Mühlhausen i.T.
Nummer 40

Freitag, 2. Oktober 2020

beruflicher Perspektiven verlässt er seinen bisherigen 
Dienstherrn. Davon betroffen ist auch die Funktion des 
Geschäftsführers für den Schulverband „Oberes Filstal“. 
Die Stelle wird zeitnah wieder besetzt. Nachfolgerin wird 
Frau Julia Schneider, die ihr Amt in Deggingen demnächst 
antreten wird.

TOP 09- Bürgerfragen
Derzeit ist die Zufahrt zum Vereinsheim der Wanderfreunde, 
der Wurmhütte, wegen der Errichtung einer Hilfsstütze für 
den Bau der Filstalbrücke voll gesperrt. Der einzige Zuhörer 
fragte an, ob man die Wurmhütte zu Fuß erreichen kann, 
man durch die Baustelle durchlaufen könnte. Die straßenver-
kehrsrechtliche Anordnung für die Sperrung der Zufahrt gilt 
auch für Fußgänger, so die Antwort des Bürgermeisters. Das 
Begehen ist auch versicherungstechnisch nicht abgedeckt.

TOP 10- Sonstiges/Anfrage 
Durch die Erneuerung der Fahrbahndecke der B 466 inkl. 
des Gehweges zwischen Gosbach und Mühlhausen im Täle 
wurde sichtlich seine Asphaltspur über den Kreisverkehr 
der B 466/L 1200/Filsaue bis nach Gruibingen gezogen. 
Es wurde nachgefragt, ob mit der bauausführenden Firma 
bereits Kontakt aufgenommen wurde, um eine Säuberung 
o.Ä. zu erreichen. Der Bürgermeister hat das zuständige Re-
gierungspräsidium Stuttgart gebeten, bei der Abnahme der 
Straßensanierungsmaßnahme auf diesen Umstand zu achten 
und die Reinigung mit der Firma Kurt Gansloser abzuklären.

Kinder und Jugend

Felix-Nabor-Schule

Nachmittagsbetreuung

Speiseplan für die Woche vom 5.10. bis 9.10.2020

Montag Schinkennudeln mit Satat
Dienstag Tomatensuppe, Apfelküchle
Mittwoch Leberkäs, Kartoffeln und Rohkost
Donnerstag Geschnetzeltes mit Spätzle und Salat
Freitag Kartoffelsuppe mit Würstchen

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Ganz ohne Automat

Lecker und günstig Kaffee machen
Die gute Art des Kaffeebrühens kommt wieder in Mode. Es 
gibt viele gute Möglichkeiten, auch ohne Kaffeevollautomat 
eine günstige und aromatische Tasse Kaffee zuzubereiten. 
Diese Punkte gibt es zu beachten:

Was passiert beim Kaffeeaufbrühen?
Beim manuellen Aufbrühen von Kaffee müssen Sie einige Punkte 
beachten:
•	 Das Wasser darf auf keinen Fall kochen. Die beste Temperatur 

liegt zwischen 88 und 94 °C. Damit Sie nicht mit einem Ther-
mometer an der Kanne stehen müssen, können Sie davon 
ausgehen, dass kochendes Wasser nach ungefähr 1 Minute 
des Abkühlens die richtige Temperatur hat.

•	 Die Menge: Pro Tasse (125 ml) rechnet man 7 – 9 g Kaffee bzw. 
60 g auf den Liter Wasser.

•	 Beim Handaufbrühen sollte das Kaffeepulver zuerst quel-
len. Dafür muss es ca. 25 Sekunden mit Wasser angefeuchtet 
sein. Nur so können sich geröstete Öle, Fette sowie Bitterstof-
fe lösen, die dann im Filterprozess wieder herausgefiltert wer-
den. Die Poren des Kaffees öffnen sich und die Aromastoffe 
können sich voll entfalten.

•	 Zeit: Idealerweise sollte der komplette Brühvorgang ca. 4 –  
6 Minuten dauern. Unter vier Minuten entfalten sich die Aro-
men zu wenig, über sechs Minuten verflüchtigen sie sich be-
reits wieder.

•	 Mahlgrad: Der Mahlgrad bestimmt, wie schnell der Kaffee 
durch den entsprechenden Filter läuft. Je feiner, desto inten-
siver die Extraktion, aber auch umso langsamer. Wichtig ist 
auch, dass die benötigte Menge an Kaffeebohnen erst kurz-
fristig gemahlen wird. Die Aromastoffe des gemahlenen Kaf-
feepulvers lösen sich nach einiger Zeit im wahrsten Sinne des 
Wortes in Luft auf. Bei Zimmertemperatur hält er sich unge-
fähr sieben Tage lang frisch. Im Kühlschrank doppelt so lange.

Welche Möglichkeiten zum Aufbrühen habe ich?
•	 Handfilter: Die gute alte Art des Kaffeekochens mit dem 

Handfilter liegt voll im Trend. Dazu benötigen Sie einen Hand-
filter, der auf die Tasse oder die Kanne gestellt wird. Mit einem 
kleinen Schwall wohltemperierten Wassers wird das Kaffee-
pulver angefeuchtet. 25 Sekunden quellen lassen und dann 
in 10-Sekunden-Abständen das restliche Wasser nachgießen, 
sodass das Kaffeepulver immer vollständig übergossen ist. 
Die Form des Handfilters scheint entscheidend für die Verwir-
belung des Kaffeepulvers zu sein. Längsrillen oder Wellen und 
auch die Winkel des Handfilters oder auch die Größe und An-
zahl der Löcher im Boden des Filters werden hierfür im Han-
del angeboten.

•	 Einmalfilter: Gebleichte Filtertüten machen hier eher das 
Rennen als ungebleichte. Letzteren wird eine eventuelle Ge-
schmacksübertragung zugeschrieben.

•	 Dauerfilter: umweltbewusster, aber auch teurer in der An-
schaffung. Sie sind grobporiger als hochwertige Filtertüten 
und lassen so zu fein gemahlenen Kaffee auch mal durch.

•	 French Press: eine schnelle und geschmackvolle Art des Kaf-
feekochens. Das abgemessene Kaffeepulver wird mit Wasser 
aufgegossen. Eine Variante ist, erst ein Drittel des Wassers 
aufgießen, nach ein paar Sekunden umrühren und das rest-
liche Wasser nachgießen. Nun kann es sich freischwimmend 
in dem Wasser entfalten. Sobald es sich nach unten senkt, 
den Stempel aufsetzen und herunterdrücken. Auch hier ist 
der Mahlgrad des Kaffees entscheidend. Zu feines Kaffeepul-
ver macht den Kaffee trüb. Da das Kaffeepulver in der Kanne 
verbleibt, entweder sofort trinken oder in eine Thermoskanne 
umfüllen, damit der Kaffee nicht extrem bitter wird.

•	 Espressokanne: Die markante Sechseckkanne weckt Urlaub-
serinnerungen. Hierin kann man einen wunderbaren Filter-
kaffee zubereiten, der überdurchschnittlich kräftig ist. Vor-
sicht beim Mahlgrad des Kaffees. Zu feines Pulver würde 
verbrennen. Wasser bis zum Sicherheitsventil einfüllen. Das 
Kaffeepulver in den Filtereinsatz füllen, Gummidichtungen 
überprüfen und alles zusammenschrauben. Darauf achten, 
dass nichts verkantet. Das Wasser im unteren Teil wird er-
wärmt und mit etwa 1,5 Atmosphären Druck durch den Kaf-
fee gedrückt. Sobald der Kaffee aus dem Ventil zu sprudeln 
beginnt, die Espressokanne vom Herd nehmen, damit der 
Kaffee nicht verbrannt schmeckt. Auch die Qualität der Kanne 
ist entscheidend. Von Billigteilen aus Aluminium wird aus Ge-
schmacksgründen eher abgeraten.

Wie sehen die Kosten aus?
Handfilter: Porzellan mit Längsrillen, ca. 9 Euro
French Press: ab 19 Euro
Espressokocher aus Edelstahl: ab 22 Euro
Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne: ab 70 Euro
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


